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REDAKTIONSSCHLUSS IST JEWEILS  MITTWOCHS UM 9:00 UHR.
In Wochen, welche einen Feiertag beinhalten, wird der Redaktionsschluss auf dienstags um 9:00 Uhr vorverlegt.

Ehrenamtliche Fahrerinnen 
und Fahrer gesucht!

Unser Einkäufer-Bus bringt an zwei Tagen pro Woche äl-
tere Mitbürgerinnen und Mitbürger sicher und bequem 
zum Einkaufen – und wieder nach Hause.

Damit sorgen wir dafür, dass in Schwörstadt niemand auf 
der Strecke bleibt.
Dafür suchen wir ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer 
mit Herz und Humor!

Ein Personenbeförderungsschein ist nicht nötig, ein nor-
maler Führerschein und Freude daran, etwas für die Ge-
meinschaft zu tun, sind völlig ausreichend. 

Die Einsätze werden wochenweise eingeteilt – ganz ent-
spannt und gut planbar. 
Also steigen Sie ein und bringen Sie Bewegung in unsere 
Gemeinde!

Melden Sie sich gerne bei Nicole Anhorn:
Tel: 07762 5220-19
E-Mail: n.anhorn@schwoerstadt.de

Gemeinsam halten wir Schwörstadt mobil!

Ihre Gemeinde Schwörstadt 
und das Team vom Einkäufer

Geselliger Hock

Unser nächster Hock fi ndet am 
31. Oktober 2025 statt.

Wir treff en uns um 17:00 Uhr in der Pizzeria Zum Lamm in 
Schwörstadt. Dort wollen wir einige gemütliche Stunden ver-
bringen.

Eine Anmeldung ist erwünscht bei Klaus Burger unter 
Tel. 07762 9767.

Nehmen Sie 
Fahrt mit uns 

auf:

Narrenzunft Schwörstädter Schnecken

Fasnachtsmotto gesucht!

Jede Fasnachtssaison steht unter einem Motto, so auch 

die kommende. 

Das Motto dreht sich immer um ein aktuelles Thema, 

das die Menschen beschäftigt. Ausgedrückt wird es in 

einem griffi  gen Zweizeiler. 

Wir wollen euch die Gelegenheit bieten, eure Ideen 

mit uns zu teilen. Daher könnt ihr bis zum 08. Novem-

ber 2025 euren eigenen Mottovorschlag an 

hoff arthamanda@gmail.com senden oder in der Haupt-

straße 121 in Schwörstadt bei Amanda Hoff arth einwer-

fen.

Aus allen eingegangenen Vorschlägen wählen wir den 

Gewinner aus. Der Gewinn beinhaltet zwei Eintrittskar-

ten für unseren Zunftabend. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Vorschläge und freuen 

uns auf die kommende Fasnacht. 

Eure Narrenzunft Schwörstädter Schnecken e.V. 
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Rathaus 07762 5220-0 
info@schwoerstadt.de 
www.schwoerstadt.de 
Mo, Di, Do & Fr 08:30 – 12:00 
Mi 14:00 – 17:00

Jenisch, Fabio 5220-22 
Bürgermeister 
f.jenisch@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 7 (1. OG)

Gollin, Horatio 5220-28 
Sekretariat, Öffentlichkeitsarbeit 
info@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 6 (1. OG)

Anhorn, Nicole 5220-19 
Feuerwehr, Friedhof, Soziales 
n.anhorn@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 2 (EG)

N. N. vertreten durch  
Fabio Jenisch 5220-22 
Fachbereichsleitung Finanzen & 
Personal 
f.jenisch@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 11 (1. OG)

Grether, Anita 5220-11 
Bauverwaltung 
a.grether@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 1 (EG)

Schneider, Beate 5220-12 
Fachbereichsleitung Bürgerservice 
& Ordnung 
b.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 1 (EG)

Schneider, Ulrike 5220-17 
Kasse, Spenden, Wasser- und  
Abwassergebühren 
u.schneider@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 8 (1. OG)

Schönauer, Kathrin 5220-14 
Bürgerbüro, Jagd, Renten 
buergerbuero@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 4 (EG)

Spada, Larissa 5220-10 
Personal, Kindergärten, Schule 
l.spada@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 12 (1. OG)

Wick, Melanie 5220-18 
Gebäudemanagement,  
Liegenschaften 
m.wick@schwoerstadt.de 
Büro Nr. 10 (1. OG)

Klein, Andreas 
Ortsvorsteher Dossenbach 
Tel: 07762 9213 
Handy: 0176 80319254 
ortsvorsteher@schwoerstadt.de 
Sprechzeiten: in gerader Woche am 
Mittwoch von 18:30 bis 19:30 Uhr in 
der Ortsverwaltung Dossenbach

Bauhof 
Herm, Christoph 
Bauhofleiter 
Handy: 0177 7220040 
c.herm@schwoerstadt.de

Hausmeister 
Schär, Harald 
Hausmeister kommunale Gebäude 
Handy: 0172 9802501 
Festnetz: 07762 9197

Hausmeister 
Nass, Jürgen 
Hausmeister Sommer-Festhalle, 
Bürgersaal 
Handy: 0174 9570311 
Festnetz: 07762 4155

Integrationsmanagement 
Stanojevic, Dragan 
0159 04544658 
d.stanojevic@rheinfelden-baden.de 
Büro Nr. 2 (EG) 
Termine mittwochs nach Termin-
vergabe

Seniorenberatung 
Keser, Elke 
07623 95-337 
e.keser@rheinfelden-baden.de 
Büro Nr. 2 (EG) 
jeden 2. und 4. Montag im Monat 
9:00 bis 11:00 Uhr

MITARBEITENDE DER GEMEINDEWICHTIGE RUFNUMMERN –  
BEREITSCHAFTSDIENST ÄRZTE & APOTHEKEN 

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Feuerwehr 112

Polizei 110

Rettungsdienst: 112

Ärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst: 116 117

Freiwillige Feuerwehr Schwörstadt  112

Polizeirevier Rheinfelden  07623 7404-0

Allgemeines
Frauenhaus Lörrach  07621 4 9325 

Frauenberatungsstelle Lörrach 07621 87105 
E-Mail: frauenberatungsstelle@web.de

Haus Notruf-Zentrale   07761 9 2010

TelefonSeelsorge Lörrach-Waldshut   0800 1110111, 0800 1110222 

Nummer gegen Kummer (Mo - Sa 14:00 -20:00) 0800 1110333

Deutscher Kinderschutzbund - Ortsverband Schopfheim e. V.  07622 63929 
Fax.07622 – 667 59 60 (täglich 09:00  - 12:00)  

Fachdienst Kindertagespflege (täglich 09:00 – 12:00) 07622 6674262

Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS)  07621 4102142 
des Landratsamtes Lörrach, E-Mail: kiss@loerrach-landkreis.de

Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien & Lebensfragen 07621 3087 
Schwarzwaldstr. 1, 79539 Lörrach 

DRK Servicestelle SeniorInnen (Lucia Woldert)  07761 920124  
Rot-Kreuz-Str. 4, 79713 Bad Säckingen,  servicestelle@drk-saeckingen.de 
www.drk-saeckingen.de

Apothekennotdienste
Beginnend um 08:30 Uhr bis folgenden Tag 08:30 Uhr

Samstag, 25.10.2025 
Löwen-Apotheke Rheinfelden 
Friedrichplatz 5, 79618 Rheinfelden Tel: 07623 8569 

Schwarzwald-Apotheke Bad Säckingen 
Schützenstr. 16, 79713 Bad Säckingen Tel: 07761 7321 

Tumringer-Apotheke 
Mühlestr. 5, 79539 Lörrach Tel: 07621 47097 

Sonntag, 26.10.2025 
Stadt-Apotheke Bad Säckingen 
Münsterplatz 26, 79713 Bad Säckingen Tel: 07761 4333

Die Apotheke im Rheincenter 
Hauptstr. 437, 79576 Weil am Rhein Tel: 07621 78000 

Hebel-Apotheke Müllheim 
Werderstr. 31a, 79379 Müllheim Tel: 07631 2253

Störungsnummern
Wasserversorgung  07623 92-1812 
24h Störungsnummer (Wasser)  0800 92-18182 
trinkwasser.schwoerstadt@naturenergie-netze.de

Netzleitstelle 07623 92-1818 
24h Störungsnummer (Strom)  0800 92-18180

Straßenbeleuchtung 
Web: www.naturenergie-netze.de/stoerung-strassenbeleuchtung-melden

WEITERE RUFNUMMERN
Forstverwaltung – Thomas Hirner 0172 7602949 
Revierförster für Gemarkung Schwörstadt und Dossenbach 
Festnetz: 07623 795368, Fax: 07623 7416932

Bezirksschornsteinfeger Schwörstadt 
Phillip Sieb 0151 40308881

Bezirksschornsteinfeger Dossenbach, Niederdossenbach & Hollwanger 
Dominik Ramdane 0172 9465671

Mülldeponie Lachengraben 07761 8981 
WT 08:00 - 12:00 & 13:00 - 16:30, Sa 09:00 - 12:00

Postfiliale Schwörstadt, Hauptstraße 196 
Mo 13:00 - 14:00, Di - Fr 18:00 - 19:00, Sa 07:00 - 08:00 Uhr
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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

Gemeinde Schwörstadt Landkreis Lörrach 

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württem-
berg (GemO) sowie §§ 2 und 13 des Kommunalabgabengesetzes 
für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Gemeinde 
Schwörstadt am 16.10.2025 folgende Satzung beschlossen:

1. Satzung zur Änderung der 
Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften

 in der Gemeinde Schwörstadt

§ 1 – Änderungen
Die Satzung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in 
der Gemeinde Schwörstadt, beschlossen am 23.05.2022, wird wie 
folgt geändert:

§ 13 Gebührenmaßstab und Gebührenhöhe

1. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr ist 
die Wohnfl äche der zugewiesenen Unterkunft. Für die Ermitt-
lung der Wohnfl äche gelten die Vorschriften der Zweiten Be-
rechnungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung.

2. Die Benutzungsgebühr für die Obdachlosenunterkunft Rö-
merstraße 30 -Dachgeschoss-, beträgt je m² Wohnfl äche und 
einschließlich einer Nebenkostenpauschale in Höhe von 2,58 € 
insgesamt 6,58 €/Monat.

3. Stromkosten sind nicht Bestandteil der Nebenkostenpauschale. 
Sie werden – sofern technisch möglich – verbrauchsabhängig 
erfasst und gesondert gegenüber den Benutzern abgerechnet. 
Ist eine individuelle Verbrauchserfassung nicht möglich, kann 
die Gemeinde eine angemessene Stromkostenpauschale fest-
setzen.

4. Bei der Errechnung der Benutzungsgebühr und der Nebenkos-
tenpauschale nach Kalendertagen wird für jeden Tag der Benut-
zung 1/30 der monatlichen Gebühr bzw. Pauschale zugrunde 
gelegt.

5. Die Benutzungsgebühr wird bei durch die Gemeinde 
Schwörstadt angemieteten Objekten entsprechend der Miete 
des Vermieters angepasst.

§ 2 – Inkrafttreten
Diese Satzung tritt zum 01.11.2025 in Kraft.

Schwörstadt, den 16.10.2025

Gez. Fabio Jenisch
Bürgermeister

Hinweis über die Verletzung von Verfahrens- und/oder Form-
vorschriften nach § 4 Abs. 4 GemO 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektro-
nisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Sat-
zung gegenüber der Gemeinde Schwörstadt geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öff ent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

DAS RATHAUS INFORMIERT

Gemeinderat Aktuell – 
Bericht über die Sitzung vom 16.10.2025
TOP: Bekanntgabe von nicht öff entlich gefassten Beschlüssen
Der Gemeinderat hatte in nichtöff entlicher Sitzung am 18. Septem-
ber 2025 beschlossen, die Verwaltung erneut zu beauftragen, einen 
Entwurf für eine kommunale Polizeiverordnung nach § 10 PolG BW 
zu erarbeiten.
Dieser Entwurf soll sich inhaltlich weitgehend an der Polizeiverord-
nung der Stadt Rheinfelden (Baden) orientieren, um innerhalb des 
gemeinsamen Polizeireviers einheitliche Regelungen sicherzustel-
len.

TOP: Städtebaulicher Vertrag über die Durchführung des durch 
den Bebauungsplan „Solarpark Hollwangen“ bedingten natur-
schutzrechtlichen Ausgleichs auf plangebietsexternen Flächen
Der Gemeinderat stimmte dem Abschluss des Städtebaulichen Ver-
trags über die Durchführung des durch den Bebauungsplan „Solar-
park Hollwangen“ bedingten naturschutzrechtlichen Ausgleichs auf 
plangebietsexternen Flächen zu.

TOP: Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften „Solarpark 
Hollwangen“
•   Beratung und Beschlussfassung über die eingegangenen An-

regungen und Stellungnahmen
•   Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan und die örtli-

chen Bauvorschriften gemäß § 10 Abs. 1 BauGB
1. Der Gemeinderat beschloss die vorgeschlagene Behandlung der 
eingegangenen Anregungen (Abwägung bzw. Übernahme in den 
Planentwurf).
2. Der Gemeinderat beschloss den Bebauungsplan „Solarpark Holl-
wangen“ in der Fassung vom 16.10.2025 und die örtlichen Bauvor-
schriften für dieses Gebiet vom 16.10.2025 gemäß § 10 Abs. 1 BauGB 
bzw. § 74 Abs. 7 LBO als Satzung.

TOP: Beratung und Beschlussfassung über die Vergabe von 
Pfl anz- und Wildschutzarbeiten inkl. Lieferung von Pfl anzen 
und Material
Im Gemeindewald stehen im Distrikt 4 reguläre Pfl anzungen von 
250 Stück Stieleichen, 25 Stück Elsbeeren und 25 Stück Hybridnuss 
an. Zudem liegt die Zusage von der Schutzgemeinschaft Deutscher 
Wald für eine Baumspende der Sparda-Bank für 2.000 Bäume vor. 
1.000 Bäume werden davon in Schwörstadt gepfl anzt, die anderen 
1.000 Bäume im Stadtwald Rheinfelden.
Mit der Baumspende (800 Stück Roteichen, 150 Stück Winterlinden, 
25 Stück Wildapfel und 25 Stück Wildbirne) wird eine Käferfl äche im 
Distrikt 7 in Dossenbach wiederaufgeforstet. Die Umsetzung der 
Maßnahme ist November/Dezember 2025 vorgesehen.
Bei dem beteiligten Sponsor werden neben den Kosten für die 
Pfl anzung (inkl. Pfl anzenkauf) auch die Kosten des notwendigen 
Wildschutzes refi nanziert.
Die Verwaltung hat für die Umsetzung der o. g. Maßnahmen von 
drei Firmen Angebote angefordert. Zwei der angeschriebenen Fir-
men haben ein Angebot abgegeben. Die Verwaltung schlägt vor, 
den Auftrag an den wirtschaftlichsten Bieter, die Fa. Stingel Forst 
und Handels GmbH aus Albstadt, zu vergeben.
Der Gemeinderat beschloss, den Auftrag zur Lieferung von Forst-
pfl anzen und Wildschutzmaterial sowie für die Pfl anzleistung und 
Anbringung des Einzelwildschutzes an die Stingel Forst- und Han-
dels GmbH aus Albstadt, zum Angebotspreis von 9.639,56 Euro 
(brutto) zu vergeben.

TOP: Beratung und Beschlussfassung über die Betriebsplanung 
2026 des Forstbetriebs der Gemeinde Schwörstadt
Für das Jahr 2026 ist für den Forstbetrieb ein Defi zit von 36.415 Euro 
veranschlagt. Die Gründe für das Defi zit liegen wie bereits im Vor-
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jahr im Wegfall von Einnahmen für Ausgleichsflächen durch Ablauf 
des vertraglichen Verpflichtungszeitraums zur Übernahme von Kul-
tur- und Pflegekosten und stark gestiegene Dienstleisterkosten.
Der Forstbetriebsplan sieht für das Forstwirtschaftsjahr 2026 einen 
Einschlag von 800 fm vor. Damit entsprich die Hiebsplanung dem 
in der Forsteinrichtungsplanung 2024 – 2033 festgelegten Hiebsatz 
von ca. 800 fm/Jahr.
Der Gemeinderat beschloss der vorgestellten Betriebsplanung 2026 
des Forstbetriebs der Gemeinde Schwörstadt zuzustimmen.
 
TOP: Beschaffung neuer Hardware für die Gemeindeverwal-
tung: Auftragsvergabe
Der aktuelle Leasingvertrag für die Hardware der Verwaltung läuft 
zum 31.12.2025 aus. Die neuen Geräte werden über den Zweckver-
band Komm.One beschafft. Der Angebotspreis für ein Leasing über 
vier Jahre beläuft sich auf 14.943,73 Euro. Ein Leasing hat sich als 
wirtschaftlichste Variante herausgestellt. Anstelle der Beschaffung 
eines neuen Servers wird die Verwaltung zur Serverumgebung des 
Zweckverbands Breitbandversorgung wechseln. Die Migration der 
Daten soll durch Komm.One erfolgen.
a) Der Gemeinderat beschloss die EDV-Geräte für die Verwaltung 
entsprechend der Tischvorlage mit einem Leasingvertrag über 4 
Jahre mit der Firma CHG-Meridian AG, Weingarten, zu beschaffen.
b) Der Gemeinderat beschloss, die Komm.One mit der Migration der 
Serverumgebung zu einem voraussichtlichen Preis von 12.200,00 
Euro (100 Std.) zu beauftragen.
 
TOP: Änderung der Satzung über die Benutzung von Obdach-
losenunterkünften in der Gemeinde Schwörstadt
Bei der Kalkulation der Nebenkostenpauschale im Jahr 2022 für 
die Obdachlosenwohnung wurde der Stromverbrauch nicht be-
rücksichtigt. Der Stromverbrauch wird nicht explizit in der Satzung 
erwähnt, weshalb er als Bestandteil der Nebenkostenpauschale be-
handelt werden muss.
Aufgrund der stark gestiegenen Energiekosten sowie unterschied-
licher Verbrauchsverhalten der Bewohner ist eine pauschale Abge-
ltung des Stroms aber nicht mehr sachgerecht. Eine verbrauchsab-
hängige bzw. separate Abrechnung des Stroms wäre erforderlich, 
die jedoch auf Grundlage der bestehenden Satzung rechtlich nicht 
zulässig ist.
Um künftig eine gerechte, verursachergerechte und haushaltskon-
forme Abrechnung zu ermöglichen, soll die Satzung entsprechend 
ergänzt werden.
Der Gemeinderat beschloss die 1. Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die Benutzung von Obdachlosenunterkünften in der Ge-
meinde Schwörstadt gemäß Anlage 1 der Beschlussvorlage.
 
TOP: Beschluss über die Annahme und Verwendung von Spen-
dengeldern
Der Gemeinderat beschloss die in der Tischvorlage aufgeführten 
angebotenen Spenden, für die im Einzelnen genannten jeweiligen 
Zwecke anzunehmen.

10 Jahre Seniorenbüro Rheinfelden
Das Seniorenbüro Rheinfelden feiert in diesem Jahr sein 10jähriges 
Bestehen und lädt zu diversen Veranstaltungen ein.
Zuhören, informieren, begleiten – wenn das Leben Herausforde-
rungen bereithält: Das Seniorenbüro ist verlässliche Anlaufstelle für 
Senioren und ihre Angehörigen und aus der Beratungs- und Unter-
stützungslandschaft nicht mehr wegzudenken. Kompetente Bera-
tung, individuelle Unterstützung und stets ein offenes Ohr zeichnet 
die Arbeit der Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros aus.

In den vergangenen zehn bewegten Jahren wurden mit drei geför-
derten Projekten nachhaltige Strukturen und Netzwerke geschaf-
fen. Beim dritten Förderprogramm „Casemanagement – für ein 
langes Lebens zuhause“ entstand ein regelmäßiges Beratungsan-
gebot in Schwörstadt, inzwischen 14tägig am Montagvormittag im 

Rathaus. 
Das Team des Seniorenbüros lädt Sie zu den verschiedenen Veran-
staltungen herzlich ein.
 
Zum Jubiläum möchten wir Möglichkeiten zur Begegnung 
schaffen und laden Sie herzlich zu folgender Veranstaltung ein:
----------------------------------------------------------------------------------
Mi, 05.11.2025, 09:00 – 13:00 Uhr
Letzte Hilfe – Kurs
Einen sterbenden Menschen zu begleiten, fordert Angehörige he-
raus.
Im Kurs wird hilfreiches Basiswissen vermittelt und ermutigt, sich
Sterbenden mit Selbstvertrauen zuzuwenden.
Sitzungssaal Altes Rathaus, Friedrichstr. 6
kostenfrei, Anmeldung über das Seniorenbüro

Reinigungspflicht auf Fuß- und  
Radwegen
In diesen Tagen kann es für Fußgänger und Radfahrer durch nasses 
Laub auf Geh- und Radwegen zu verstärkter Rutsch- und Unfallge-
fahr kommen. Die Verwaltung weist Eigentümer, Mieter bzw. Päch-
ter darauf hin, dass Gehwege entsprechend zu reinigen sind. Auch 
wenn kein Gehweg vorhanden ist, müssen Eigentümer, Mieter bzw. 
Pächter von Grundstücken gemäß der Streupflichtsatzung die Fahr-
bahn in einer Breite von einem Meter reinigen. Das Entsorgen des 
Reinigungsabfalls darf nicht in den Straßenrinnen erfolgen, da sonst 
die Sinkkästen und Straßenabläufe verstopft werden.

ABFUHRTERMINE

Keine Abfuhrtermine in Kalenderwoche 44.

WICHTIGE MITTEILUNGEN

LANDRATSAMT LÖRRACH

Jahrestagung der AG Jugend
Landkreis Lörrach. Die Arbeitsgemeinschaft Jugend (AG Jugend) 
im Landkreis Lörrach widmete ihre diesjährige Jahrestagung dem 
Thema Spielpädagogik.
Die Veranstaltung fand in der vergangenen Woche im Leistungs-
zentrum Herzogenhorn im Südschwarzwald statt und stand unter 
der fachkundigen Leitung von Norbert Stockert, Diplompädago-
ge, Spielpädagoge, Mitarbeiter beim Spielmobil Freiburg e. V. und 
Autor. Knapp 20 Fachkräfte aus Lörrach, Weil am Rhein, Schopfheim, 
Steinen, Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden, Efringen-Kirchen und Kan-
dern arbeiteten zu der zentralen Rolle des Spiels in der Entwick-
lungsförderung von Kindern und Jugendlichen. 
Die Jahrestagung hob dabei die zentrale Rolle der Offenen Kin-
der- und Jugendarbeit hervor. Einrichtungen dieser Arbeitsform 
schaffen Räume, in denen junge Menschen eigenständig, selbstbe-
stimmt und in ihrem eigenen Tempo lernen und wachsen können. 
Die offenen Treffs und Jugendzentren zeigen dabei praxisnah, wie 
pädagogische Fachkräfte durch niedrigschwellige Angebote Kinder 
und Jugendliche erreichen und fördern können. Die Veranstaltung 
bot den Teilnehmenden sowohl theoretische Impulse als auch prak-
tische Anregungen, wie Spielpädagogik erfolgreich umgesetzt wer-
den kann.
Ausblick: Kinder und Jugendliche können sich auf viele neue Spie-
lideen und Angebote freuen. Alle Aktivitäten in den Jugendzentren 
im Landkreis Lörrach sind in der Jugendapp zu finden und unter 
www.jugendagenturen.de
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UNSERE VEREINE BERICHTEN

SPORTVEREIN SCHWÖRSTADT

Nächstes Punktspiel 1. Mannschaft
Sonntag, 26.10.2025, 15.00 Uhr SVS I - SV Herten II

Ergebnis Punktspiel 2. Mannschaft
SVS II - SpVgg Andelsbach II  1:2

Nächstes Punktspiel 2. Mannschaft
Samstag, 25.10.2025, 18.00 Uhr SV Blau-Weiß Murg II - SVS II

Nächstes Punktspiel C-Jugend
Dienstag, 21.10.2025, 18.00 Uhr SG Dinkelberg II (9er) - SVS

Ergebnis Punktspiel D-Jugend
FV Lörrach-Brombach III - SVS   2:1 

Nächstes Freundschaftsspiel D-Jugend
Montag, 27.10.2025, 18.00 Uhr FC 08 Bad Säckingen - SVS

Ergebnisse Bezirksturnier E-Jugend
SVS - FV Tumringen  21:1
TuS Lörrach-Stetten IV - SVS II 15:4
SVS - FC Zell 13:8
SVS II - JFV Kandertal III 5:7
TuS Binzen - SVS   5:6
SVS II - FC Schönau II  1:6

TURNVEREIN SCHWÖRSTADT -  
ABT. TISCHTENNIS

Kontakt: tischtennis@tv-schwoerstadt.de

Ergebnis des letzten Spiels vom 18.10.25:
TV Schwörstadt   -   FC Bad Säckingen II  8:2

Die nächste Begegnung:
Samstag, 25.10.2025, 18:00 Uhr:
TTC Tiengen-Horheim II - TV Schwörstadt

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

KATH. KIRCHENGEMEINDE  
WEHR/ÖFLINGEN/SCHWÖRSTADT

Gedanken zu Allerheiligen und Allerseelen
Komme was mag. Wenn unsere Tage verdunkelt sind und unsere 
Nächte fi nster, so wollen wir stets daran denken, dass es eine große 
segnende Kraft gibt, die Gott heißt. Er wird das dunkle Gestern in 
ein helles Morgen verwandeln.

Gottesdienstzeiten:
Abkürzungen:
W = Wehr, Ö = Öfl ingen, S = Schwörstadt, SE = Seelsorgeeinheit
Samstag, 25.10.2025 * Mariengedächtnis am Samstag
Sonntag der Weltmission – MISSIO-Kollekte 
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse

Sonntag, 26.10.2025 + 30. SONNTAG IM JAHRESKREIS
Sonntag der Weltmission – MISSIO-Kollekte 
W 10:30 Uhr Eucharistiefeier
S 17:00 Uhr Rosenkranzandacht

Dienstag, 28.10.2025 * Heiliger Simon und heiliger Judas Thad-
däus, Apostel 
W 15:30 Uhr  Rosenkranz mit Kommunionfeier im Pfl egeheim der 

Bürgerstiftung Wehr
Ö 18:00 Uhr Eucharistiefeier in der Pfeilhofkapelle

Mittwoch, 29.10.2025 * Mittwoch der 30. Woche im Jahreskreis
W 18:00 Uhr  Eucharistiefeier

Donnerstag, 30.10.2025 * Donnerstag der 30. Woche im Jahres-
kreis
W 09:00 Uhr – 
 11:00 Uhr     Eucharistische Anbetung - Gebet um geistliche Be-

rufungen
S 16:00 Uhr- 
 18:00 Uhr Eucharistische Anbetung

Freitag, 31.10.2025 *Heiliger Wolfgang, Bischof 
S 18:00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabendmesse zu Allerheiligen

Samstag, 01.11.2025 + ALLERHEILIGEN 
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa 
S 10:30 Uhr Gräbersegnung (Friedhof)
W 10:30 Uhr festliche Eucharistiefeier zum Hochfest Allerheiligen
W 14:00 Uhr  Gedenkfeier. Es werden die Namen von allen Ver-

storbenen vorgelesen, die seit dem letzten Allerhei-
ligenfest verstorben sind; anschließend Kirchencafé 
im Pfarrzentrum Wehr geöff net.

Sonntag, 02.11.2025 * ALLERSEELEN
Kollekte für die Priesterausbildung in Osteuropa 
Ö 10:30 Uhr  Eucharistiefeier zu Allerseelen im Anschluss Gräber-

segnung(Friedhof)

Mitteilungen für alle Pfarrgemeinden der SE:
Gebetsanliegen des Hl. Vaters für den Monat November
Für die Prävention von Suizid: Beten wir, dass selbstmordgefährdete 
Personen in ihrer Gemeinschaft die nötige Unterstützung, Hilfeleis-
tung und Liebe fi nden und off en werden für die Schönheit des Le-
bens.

Gebet für den Frieden
Nehmen wir uns die Zeit und folgen wir der Einladung des Friedens-
läutens um 19 Uhr und beten wir um den Frieden für die ganze Welt, 
für unser Europa, für unser Heimatland und für den Frieden in unse-
ren Familien. Denn Frieden muss erbeten werden, er muss von Gott 
kommen, die Welt kann uns diesen nicht geben. Das wichtigste und 
wirksamste und wertvollste Werkzeug von uns Christen ist das Gebet.

Trauer-Café Lichtblick
Am Mittwoch, 29.10.2025, fi ndet von 16 - 17:30 Uhr das Trauer-Café 
Lichtblick im Münsterpfarrheim, Münsterplatz 8 in Bad Säckingen 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Schwörstadt: 
Dienstag und Donnerstag: 9.30 – 11.00 Uhr
Rheinstraße 1, Tel. 07762/8501. 
E-Mail: schwoerstadt@seelsorgeeinheit-wehr.de 

Öffnungszeiten Pfarrbüro Wehr: 
Telefonisch und per Mail erreichbar.
Kirchplatz 1, Tel. 07762/52210. 
E-Mail: info@seelsorgeeinheit-wehr.de 

Sprechzeiten Pfarrer & Gelegenheit zur Beichte: 
nach Vereinbarung 

Terminvereinbarung für Beratung /  
Trauerbegleitung bei Gemeindereferentin
Carmen Horvatic: Täglich, Pfarrbüro Öflingen, 
Tel. 07761 5534731 oder Mobil: 0160 96220111 

Bitte besuchen Sie auch unsere Homepage: 
www.seelsorgeeinheit-wehr.de
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statt. Das Trauer-Café ist ein offenes Angebot für trauernde Men-
schen. Man kann jederzeit vorbeischauen, auch ohne Anmeldung.
Nähere Informationen erhalten Sie bei Trauerbegleiterin Carmen 
Horvatic, Tel. 07761 5534731.
 
Kirchencafé der Hemma-Gruppe an Allerheiligen geöffnet: 
An Allerheiligen hat die Hemma-Gruppe das Kirchencafé im Pfarr-
zentrum Wehr ab 14:30 Uhr geöffnet. Im Anschluss an die Gedenk-
feier und ihren persönlichen Gräberbesuch sind Sie und ihre Ange-
hörigen herzlich eingeladen zu Kaffee und Kuchen. Gerne können 
Sie auch Kuchen mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig wird Selbst-
gemachtes verkauft vom Helferkreis St. Martin.
 

EVANGELISCHES PFARRAMT DOSSENBACH

Evang. Pfarramt Dossenbach: Schopfheimer Str. 13, 79739 Schwörstadt
07762 8846, dossenbach@kbz.ekiba.de

Beratung und Hilfe in familiären, psychischen und finanziellen Problemen 
bieten die Mitarbeiter des Diakonischen Werks Schopfheim, Hauptstraße 94,  
(Tel.: 07622 6975960) an.

Gottesdienste und Veranstaltungen
Sonntag, 26. Oktober 2025
10:00 Uhr Gottesdienst in Hasel
 
Sonntag, 02. November 2025
10:00 Uhr Gottesdienst in Dossenbach
 
Sonntag, 09. November 2025
10:00 Uhr Gottesdienst in Hasel mit Prädikantin Dorothea Schaupp
 
Kirchenwahlen 2025
Liebe Mitglieder der Evangelischen Kirchengemeinde 
Schwörstadt-Dossenbach!
Am 30. November 2025 (1. Adventssonntag) soll der evangelische 
Kirchengemeinderat neu gewählt werden. Zur Wahl stellen sich die 
bisherigen Kirchengemeinderäte:
• Liane Klingler
• Brunhilde Hacker-Probst
• Werner Bühler

Die Wahl findet in der Pelagius-Kirche in Dossenbach im Rahmen 
einer Wahlversammlung von 9:30 bis 10:30 Uhr statt. Nach einer kur-
zen Adventsandacht können die Stimmen abgegeben werden. Den 
Stimmzettel erhalten Sie vor Ort.
 
In Ausnahmefällen ist eine Briefwahl möglich. Die Unterlagen hier-
für erhalten Sie während der Bürozeiten im Pfarramt Schopfheimer 
Str. 13 (Öffnungszeiten Montag 9:30 bis 12:00 Uhr und Mittwoch 
14:00 bis 15:30 Uhr). Die Briefwahlunterlagen sind im Pfarramt ab 
dem 03. November erhältlich.

Die ausgefüllten und gekennzeichneten Wahlbriefe müssen dann 
spätestens am 26. November im Pfarramt eingegangen sein.

In der Hoffnung auf eine rege Wahlbeteiligung grüßt Sie freundlich
Pfarrer Clemens Ickelheimer

WAS SONST NOCH INTERESSIERT

Telefon-Hotline am  
„Tag des Einbruchschutzes“
Das Polizeipräsidium Freiburg informiert: Es wird eine Telefon-Hot-
line des Polizeipräsidiums Freiburg anlässlich des „Tag des Einbruch-
schutzes“ am Montag, 27. Oktober 2025, angeboten.
 
Der Herbst steht vor der Tür und damit auch die Einbruchssaison. In 
dieser Zeit steigen die Zahlen der Wohnungseinbrüche. Oft hinter-
lassen die Täter Schäden in vierstelliger Höhe – eine bittere Über-
raschung für alle Betroffenen. Doch ein Einbruch ist nicht nur ein 
materieller Verlust. Für viele bedeutet es einen tiefen emotionalen 
Einschnitt: Das Vertrauen in die eigene Sicherheit wird erschüttert, 
das Gefühl der Privatsphäre ist zerstört.

Es gibt aber gute Nachrichten: Sie können sich effektiv vor Einbrü-
chen schützen. Die Polizei weiß, dass fast die Hälfte aller Einbrüche 
bereits im Versuchsstadium scheitert und das liegt nicht zuletzt an 
guten Sicherheitsmaßnahmen.

Wir gratulieren herzlich den neu gewählten Pfarreiräten und wün-
schen eine gute Zusammenarbeit und wir bedanken uns für Ihr En-
gagement.
 
Liturgiekurs 2026
In der Liturgie ist Herzschlag und Ausdruck unseres Glaubensle-
bens. In ihr feiern die Menschen die Zuwendung Gottes zu ihrem 
Leben und antworten seinem Anruf in vielfältigen gottesdienstli-
chen Formen. Mit dem Kirchenentwicklungsprozess K2030 verän-
dern sich vertraute Strukturen. Manche gottesdienstlichen Formen 
können nicht mehr wie gewohnt stattfinden. Gleichzeitig eröffnen 
sich neue Wege: alternative Orte, frische Anlässe und kreative Aus-
drucksformen des Glaubens rücken in den Blick und laden zum 
Mitgestalten ein. Der Liturgiekurs qualifiziert die Teilnehmenden, 
diesen Wandel aktiv mitzugestalten: Sie erwerben das nötige Wis-
sen und die spirituelle Tiefe, um Gottesdienste in Ihrer Gemeinde 
verantwortlich mitzutragen und auch selbst zu feiern.
Weitere Infos unter www.dst-bsb.de oder www.dst-hr.de
 
Wallfahrt nach Mariastein
Jeden Monat am 1. Mittwoch planen wir eine Pilgerfahrt zum Be-
nediktinerkloster Mariastein im Kanton Solothurn. Anmeldung bitte 
bis Freitagabend – 5 Tage vorher – bei Marija Jukic, Tel. 07762 2742 
oder mobil 01577 4515311
 
Ich wünsche Ihnen von Herzen eine gute und trostreiche Woche 
und möchte Sie ganz herzlich einladen zu unseren festlichen Got-
tesdiensten an Allerheiligen und Allersehen im Gedenken an unsere 
lieben Verstorbenen.
Ihr Pfarrer Matthias Kirner
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Telefon-Hotline am 27. Oktober 2025
Das Polizeipräsidium Freiburg bietet Ihnen zwischen 14:00 und 
18:30 Uhr eine Telefon-Hotline an, bei der Sie sich umfassend und 
individuell beraten lassen können. Erfahren Sie, wie Sie Ihr Zuhause 
sicherer machen – ganz einfach und ohne großen Aufwand. Die Ex-
perten der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle beantworten Ihre 
Fragen, geben wertvolle Tipps und helfen Ihnen dabei, den besten 
Schutz für Ihr Zuhause zu fi nden.
Termin: Montag, 27. Oktober 2025, von 14:00 bis 18:30 Uhr
Tel: 07641 582-300

Kostenlose Sicherheitsberatung
Sie können zudem auch eine kostenlose Sicherheitsberatung di-
rekt bei Ihnen zu Hause vereinbaren. Diese ist individuell und völlig 
produktneutral. Melden Sie sich einfach über die Hotline oder per 
E-Mail unter freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de

Weitere Infos und hilfreiche Tipps
Mehr über Einbruchschutz und aktuelle Trends erfahren Sie auch 
auf den Seiten:
www.k-einbruch.de
www.polizei-beratung.de
Nutzen Sie diese Gelegenheit, Ihre Sicherheit auf das nächste Level 
zu bringen – und das Beste: Es kostet Sie nichts außer etwas Zeit! Ihr 
Zuhause verdient es, sicher zu sein.

Wanderung für Trauernde
Kreis Lörrach. Die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck bietet 
jeden ersten Samstag im Monat für Trauernde eine zwei- bis drei-
stündige Wanderung im näheren Umkreis von Lörrach ein. Die 
nächste begleitete Wanderung ist für Samstag, 1. November 2025, 
um 14:00 Uhr angesetzt. Anmeldungen sind möglich bis Donners-
tag, 30. Oktober 2025, bei Regina Korsch unter Tel. 07623 40238.

Friedhofsgespräche
Kreis Lörrach. Die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck bietet 
am Samstag, 1. November 2025, Gespräche für Friedhofsbesucher 
auf mehreren Friedhöfen an. Wer die Gräber seiner Liebsten besucht 
und dabei über Verluste, Gefühle und Trauer reden möchte, kann 
dies in Weil am Rhein am Altweiler Friedhof von 12:00 bis 15:00 Uhr, 
am zentralen Friedhof von Grenzach-Wyhlen von 10:00 bis 14:00 
Uhr mit ausgebildeten Trauerbegleitern der Hospizgruppe und auf 
dem Hauptfriedhof in Rheinfelden im Rahmen eines ökumenischen 
Angebotes in Zusammenarbeit mit den Kirchengemeinden von 
9:30 bis 15:00 Uhr tun.
Besonders in der dunkleren Jahreszeit können am Tag der traditi-
onellen Grabbesuche Begegnungen und Gespräche eine seelische 
Unterstützung sein. Die Ambulante Hospizgruppe Dreiländereck 
bietet seit 1992 Sterbebegleitungen in der Region zwischen Eimel-
dingen, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt und damit auch in den 
drei großen Kreisstädten an. Seit diesem Jahr wurde das Spektrum 
erweitert, neben Trauerbegleitungen in Einzelgesprächen und 
Gruppen sowie Trauerwanderungen auch ein Kochtreff  für Trauern-
de oder ein monatliches Trauercafé. Weitere Informationen unter 
www.hospizambulant.de

ENDE DES 

REDAKTIONELLEN 

TEILS



Tauche ein in die Welt der Schwedenrätsel!
Ob für die kurze Pause zwischendurch oder einen entspannten Rätselabend – unser wöchentliches Schwedenrätsel 
ist genau das Richtige für alle Knobelfans. Teste dein Wissen, verbessere deine Konzentration und hab Spaß dabei.



Rolf Schneider
*11.10.1954          †17.9.2025

Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren, 
aber es tut gut zu erfahren, 

wie viele ihn schätzten und gern ha� en. 

Allen, die mit uns trauern und ihre Anteilnahme 
und Verbundenheit in so vielfältiger 

und liebevoller Weise zum Ausdruck gebracht haben, 
danken wir von ganzem Herzen. 

Schwörstadt, im Oktober 2025 
Familie Rolf Schneider
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IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!


